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Gas und Wärme: Entlastungen mit der 
nächsten Betriebskostenabrechnung
Beschlossen ist das Gesetz noch nicht, aber nach der 
Einigung der Bundesregierung auf ein Eckpunktepapier 
für die Soforthilfe im Dezember scheint im Wesentlichen 
festzustehen, wie sich die Entlastung im Verhältnis Mieter/
Vermieter abspielen soll.
Bei zentral mit Gasheizung oder Fernwärme versorgten 
Wohnungen gibt es kein direktes Vertragsverhältnis zwischen 
Gaslieferant und Mieter, sondern die Abrechnungen erfolgen 
hier zwischen Gaslieferant und Vermieter und dann über die 
Heizkostenabrechnung im Verhältnis zwischen Vermieter 
und Mieter. Für diese Mietverhältnisse gilt für die Soforthilfe 
im Dezember:
1.	 Haben Vermieter die monatliche Vorauszahlung noch 

nicht an die gestiegenen Energiepreise angepasst, 
kommen die höheren Preise für das Jahr 2022 auf die 
Mieter erst im Rahmen der Betriebskostenabrechnung 
zu, die 2023 erstellt wird. Vorgesehen ist deshalb, dass 
Vermieter die Entlastung erst mit der nächsten jährlichen 
Betriebskostenabrechnung an die Mieter weitergeben, 
sofern die monatlichen Vorauszahlungen noch nicht an-
gepasst worden sind. Damit profitieren Mieter von der 
Entlastung zu dem Zeitpunkt, in dem sie die gesamten 
Preissteigerung des Jahres 2022 durch eventuelle Nach-
zahlungen tragen müssten. 

2.	 Sind dagegen die Betriebskostenvorauszahlungen 
wegen gestiegener Gas- oder Wärmekosten in den 
letzten neun Monaten vor Inkrafttreten des Gesetzes 
bereits erhöht worden, müssen Mieter den Erhöhungs-
betrag im Dezember nicht bezahlen. In Gebäuden mit 
Gaszentralheizung muss ein Viertel der im Dezember 
2022 anfallenden Betriebskosten nicht bezahlt werden, 
wenn der Mietvertrag in den letzten neun Monaten neu 
geschlossen wurde. Denn bei Neuverträgen ist davon 
auszugehen, dass die Höhe der Betriebskostenvoraus-
zahlung dem aktuellen Preisniveau entspricht.

	 Die endgültige Höhe der Entlastung wird erst im Rahmen 
der nächsten Lieferantenrechnung ausgewiesen. 

3.	 Im Bereich Wärme erfolgt aufgrund anderer Vertrags-
strukturen als bei leitungsgebundenem Erdgas die 
Entlastung für den Dezember durch eine pauschale 
Zahlung, die sich an der Höhe des im September ge-
zahlten Abschlags bemisst.

Was nun tun?
Zunächst nichts. Erst muss die Verabschiedung des Gesetzes 
abgewartet werden; derzeit sind auch noch viele praktische 
Fragen offen. Vorgesehen sind auch wieder umfangreiche 
Vorabinformationspflichten für Vermieter. DAS GRUND-
EIGENTUM wird Sie wie immer auf dem Laufenden halten und 
rechtzeitig die notwendigen Formulare zur Verfügung stellen.

Wenn der Postmann nicht mehr klingelt …
… dann befinden Sie sich in Berlin im Jahre 2022. In 
Berlin leben rund 4,4 % der Bundesbürger, aber aus 
Berlin kommen 12 % der Beschwerden über die Post, 
die bei der zuständigen Bundesnetzagentur eingehen. 
Post wird um Tage, teilweise um Wochen verspätet, 
teilweise gar nicht ausgeliefert. Das betrifft, wie wir 
aus vielen Reklamationen wissen, auch diese Zeit-
schrift, die als Pressepost von den Briefträgern der Post 
ausgeliefert werden soll, es aber zunehmend häufiger 
nicht rechtzeitig wird. Nur in einem zeigt die Pressepost 
Kontinuität: Hemmungslose jährliche Preiserhöhung 
bei regelmäßiger Qualitätsverschlechterung.
Dem können Sie etwas entgegensetzen: Steigen Sie 
um auf unser digitales Abo, das eine Woche vor der 
Printausgabe zur Verfügung steht! 
Das geht ganz einfach telefonisch: 030/414769-11. 


